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 Veröffentlicht am 07.07.1930

Norm

EO §9 E

WG Art11

WG Art39

Rechtssatz

Der Aussteller eines Wechsels, der, ohne regreßp ichtig zu sein, den Indossatar, der den rechtskräftigen

Wechselzahlungsauftrag gegen den Bezogenen erwirkt hat, befriedigt, kann sich die Forderung des Indossatars

abtreten lassen und daraufhin gegen den Bezogenen Exekution führen.
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